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Leitsatz:
Eine Einstellung ist gegeben, wenn Personen in einen Betrieb eingegliedert werden, um zusammen mit den dort schon beschäftigten Arbeitnehmern den arbeitstechnischen Zweck des Betriebes durch weisungsgebundene Tätigkeit zu. Dabei kommt es nicht darauf an, welches Rechtsverhältnis zwischen dem Einzustellenden und dem Betrieb bzw. der Einrichtung besteht. Das Mitbestimmungsrecht setzt nicht erst bei Einstellungen ab einer bestimmten Mindestdauer ein.
Leitsatz des Bearbeiters

Az.: 4 VR MVG 47/02

entschieden am: 30.06.2003

In dem Schiedsverfahren

hat die 4. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. 

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass der Arbeitgeber mit der Beschäftigung einer Mitarbeiterin des St. J. Hospitals in C. am 04.09.2002 im OP-Bereich das Beteiligungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt hat.

Gründe:

I.

Der Arbeitgeber betreibt in Q. ein Krankenhaus. Er setzte am 04.09.2002 auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem zum Caritasverband gehörenden 
St. J. Hospital dessen Schwester Hildegard im OP ein. Die Mitarbeitervertretung beteiligte der Arbeitgeber nicht. Die Mitarbeitervertretung ist der Meinung, der Arbeitgeber habe insoweit ihr Mitbestimmungsrecht verletzt. 

Die Mitarbeitervertretung beantragt,

festzustellen, dass der Arbeitgeber mit der Beschäftigung einer Mitarbeiterin des 
St. J. Hospital in C. am 04.09.2002 im OP-Bereich das Beteiligungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt hat.

Der Arbeitgeber beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Der Arbeitgeber meint, eine mitbestimmungspflichtige Einstellung habe nicht vorgelegen. Eine tatsächliche Eingliederung in den Betrieb sei bei einer eintägigen Tätigkeit überhaupt nicht möglich. Der Arbeitgeber ist der Auffassung, der Begriff der Einstellung, wie ihn das MVG-K in § 42 Ziffer 1 verwende, werde sonst überstrapaziert. Für den Tatbestand einer kurzfristigen Anordnung sei § 42 Ziffer 7 MVG-K einschlägig. Aus dieser Vorschrift ergebe sich auch, dass kurzfristigere Einsätze als drei Monate nicht der Mitbestimmung unterfallen sollten. 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird Bezug genommen auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsniederschrift.

II.

Der Antrag ist zulässig, insbesondere ist das erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse gegeben.

Der Antrag ist auch begründet. Die Mitarbeitervertretung hatte bei der Beschäftigung von Schwester Hildegard ein Mitbestimmungsrecht gem. § 42 Ziffer 1 MVG-K, weil hier eine Einstellung i.S. des Gesetzes vorlag. Eine Einstellung ist gegeben, wenn Personen in einen Betrieb eingegliedert werden, um zusammen mit den dort schon beschäftigten Arbeitnehmern den arbeitstechnischen Zweck des Betriebes durch weisungsgebundene Tätigkeit zu verwirklichen (vgl. Fitting/Kaiser/Heither, Betriebsverfassungsgesetz 21. Auflage, § 99 Rn. 33 m.w.N.). Dabei kommt es nicht darauf an, welches Rechtsverhältnis zwischen dem Einzustellenden und dem Betrieb bzw. der Einrichtung besteht oder ob insoweit überhaupt ein Rechtsverhältnis gegeben ist. Eine Einstellung in diesem Sinne kann deshalb auch bei der Beschäftigung von Nichtarbeiternehmern oder Arbeitnehmern Dritter vorliegen. Entscheidend ist allein die Eingliederung. Entgegen der Auffassung des Arbeitgebers setzt die Mitbestimmung nicht erst bei Einstellungen ab einer bestimmten Mindestdauer ein. Das Gesetz normiert eine solche Grenze nicht. Es wäre auch fraglich, ab welcher Dauer von einer Eingliederung auszugehen wäre. Eine zeitliche Grenze (von drei Monaten) lässt sich aus § 42 Nr. 7 MVG-K nicht herleiten. Eine Analogie scheidet insoweit aus. Die Versetzung oder Abordnung zu einer Dienststelle desselben Arbeitgebers ist nicht vergleichbar mit dem hier vorliegenden Fall einer externen Einstellung. Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet das:

Schwester Hildegard war am 04.09.2002 vollständig in die Arbeitsabläufe der OP integriert. Sie arbeitete dort zusammen mit den dort beschäftigten Mitarbeitern und unterlag insoweit den Weisungen des Arbeitgebers (und nicht denen des St. J. Hospitals). 

Damit fällt auch das hier vorliegende Eintagesverhältnis unter den Begriff der Einstellung gem. § 42 Nr. 1 MVG-K. Da der Arbeitgeber dieses Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt hat, war zu erkennen wie geschehen.

Gegen diesen Beschluss ist nach Maßgabe des § 65 MVG-K der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland gegeben.

gez. Lücke

Vorsitzender der Schiedsstelle

